
Verwendung elektronischer Kommunikationsgeräte 
Antrag SK am 29.06.2022. redaktionelle Änderung GLK 06.10.2025.  

Allgemeine Nutzung 
Die Verwendung von Mobiltelefonen und anderen elektronischen Kommunikationsgeräten  

(z.B. Smartwatches, Tablets, …) ist stufenweise geregelt. 

Für die Klassenstufen 5-7 ist die Nutzung während des gesamten Schultags auf dem gesamten Schul-

gelände untersagt. 

Für die Klassenstufe 8-10 ist die Nutzung bis 13.00 Uhr ebenfalls auf dem gesamten Schulgelände un-

tersagt. Ab 13.00 Uhr ist die Nutzung entsprechend der Kursstufenregelung möglich. 

Für die Kursstufe ist die Nutzung von Mobiltelefonen und anderen elektronischen Kommunikations-

geräten eingeschränkt erlaubt. 

Für die Nutzung durch die Kursstufe und auch für die Nutzung durch die Mittelstufe ab 13.00 Uhr gilt: 

• In den Unterrichtsräumen ist die Nutzung von Mobiltelefonen und anderen elektronischen 

Kommunikationsgeräten nicht erlaubt (Ausnahme siehe unten). 

• Telefonate dürfen nur außerhalb des Schulhauses geführt werden. 

• Das Spielen auf Mobiltelefonen und anderen elektronischen Kommunikationsgeräten ist auf 

dem gesamten Schulgelände untersagt. 

• Auf dem Schulgelände ist es untersagt, Film-/Bild-/Tonaufnahmen von Personen anzufertigen 

oder auszutauschen. 

Ausnahmen dieser Einschränkungen sind nach individueller Absprache mit einer Lehrkraft möglich. 

Um der Vorbildfunktion gegenüber jüngeren Schüler*innen gerecht zu werden, bitten wir die Kursstu-

fenschüler*innen und Lehrer*innen insbesondere in den großen Pausen in der Pausenhalle auf die 

Nutzung des Handys zu verzichten.  

Das Mitführen von Mobiltelefonen und von anderen elektronischen Speicher- und Übertragungsgerä-

ten bei Klassenarbeiten kann – wie auch beim schriftlichen Abitur – als Täuschungshandlung gewertet 

werden. Sie können deshalb vor Beginn von der aufsichtführenden Lehrkraft eingezogen werden. 

 

Unterrichtliche Nutzung 
Eine individuelle Nutzung von privaten Tablets, Notebooks oder ähnlichen Geräten im Unterricht ist 

nach pädagogischem Ermessen der unterrichtenden Lehrkraft möglich, ein Anspruch darauf besteht 

nicht.  


